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Entwurf Mobbingvereinbarung

Erarbeitet von der Beratungsstelle gegen Mobbing

Ludwigstr. 25

96052 Bamberg


Präambel

· .....................
§ 1  Anwendungsbereich

(1) Diese Vereinbarung findet Anwendung im Bereich ......................................

(2) Sie findet sinngemäß auch Anwendung bei starken Konflikten, die zu eskalieren drohen und von den beteiligten Personen selbst nicht mehr bewältigt werden können.

§ 2  Beschwerde- und Beratungsrecht

(1) Sieht sich eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter Mobbing ausgesetzt, so hat sie/er das Recht – ohne Sanktionen oder nachteilige Auswirkungen auf den beruflichen Werdegang befürchten zu müssen – sich an den/die nächst höheren nicht betroffenen Vorgesetzten zu wenden.

(2) Jede/r von Mobbing Betroffene kann sich zur Beratung auch an folgende Anlaufstellen wenden:

· Personal-/ Betriebsrat

· Schwerbehindertenvertretungen

· Mobbingberatungsstellen

· betriebsärztlichen Dienst

· Personalabteilung.

(3) Die unter Abs. 2 genannten Stellen haben unterstützende Funktion. Die Verantwortung für die Konfliktlösung liegt jedoch bei dem/der nächst höheren, nicht beteiligten Vorgesetzten.

(4) Jede/r Mitarbeiter/-in, der/die sich Mobbing ausgesetzt sieht, hat das Recht, sich eine Person ihres/seines Vertrauens zur Beratung zu wählen. Diese Vertrauensperson kann mit Zustimmung der/des Gemobbten an allen Gesprächen teilnehmen, an denen auch die/der Gemobbte Zugang hat.

§ 3  Rolle des/der Vorgesetzten und Zuständigkeit

(1) Hat die/der Vorgesetzte das Wissen oder den Verdacht, dass zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seiner /ihrer Abteilung bzw. seines/ihres Bereiches Mobbing vorliegt, hat sie/er unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, die 

· zur Beendigung der Mobbing-Handlungen, 
· zur Ursachenklärung und Behebung des Konfliktes
· zur Feststellung und Beseitigung Mobbing fördernder/ursächlicher Faktoren

· zur Prävention zukünftiger Mobbinghandlungen erforderlich sind.

(2) Gleiches gilt, wenn er/sie von dritter Seite auf ein entsprechendes Geschehen in seiner/ihrer Abteilung bzw. seines / ihres Bereiches aufmerksam gemacht wird.

(3) Insofern kommt bei Mobbing-Geschehen der/dem Vorgesetzten eine besondere Bedeutung zu. Ist der/die unmittelbare Vorgesetzte in das Geschehen so stark involviert, dass es an der notwendigen Handlungsflexibilität fehlt, übernimmt der/die nächsthöhere Vorgesetzte diese Funktion.

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten führt der Runde Tisch eine Klärung herbei, wer die Zuständigkeit hat.

(5) Wird der/die zuständige Vorgesetzte nicht oder zu spät tätig, schaltet sich der/die nächsthöhere Vorgesetzte ein. Hierbei ist von ihr/ihm besonders zu klären, weshalb der/die zuständige Vorgesetzte bisher nicht tätig geworden ist.

§ 4  Erste Informationsgespräche

(1) Wird der/dem Vorgesetzten ein Mobbingfall bekannt, sind sobald wie möglich mit allen beteiligten Personen getrennte, erste Informationsgespräche zu führen. Ziel dieser Erstgespräche ist es, alle Beteiligten unvoreingenommen zu hören und zu entscheiden, ob Mobbing vorliegt.

(2) Inhalt des ersten Gespräches mit der gemobbten Person ist vor allem die Klärung folgender Fragen:

· Wie ist der psychische/gesundheitliche Situation des/der Gemobbten?

· Art und Umfang der Mobbinghandlung, so weit feststellbar.

· Welche sind die am Konflikt beteiligten Personen?

· Art und Umfang weiterer Belastungsmomente.

(3) Außerdem sind alle notwendigen psychosozialen und medizinischen Vorkehrungen zu treffen, die zur Wiedererlangung oder Verbesserung der körperlichen/psychischen Gesundheit und der Arbeits- bzw. Handlungsfähigkeit der gemobbten Person notwendig sind.

(4) Die gemobbte Person erhält am Ende des Gesprächs einen Überblick darüber, welche Maßnahmen, in welchem Zeitrahmen und mit welchem Ziel stattfinden sollen. Außerdem wird sie über den weiteren Verlauf schriftlich informiert.

§ 5  Verhinderung weiterer Mobbinghandlungen

(1) Im Interesse der körperlichen und psychischen Gesundheit des/der Gemobbten ist die mobbende Person von dem/der zuständigen Vorgesetzten unverzüglich aufzufordern, zukünftig alle Mobbing-Handlungen zu unterlassen. Hierbei sind der mobbenden Person die bisher ausgeführten Mobbinghandlungen zu benennen.

(2) Zur Überprüfung des Verhaltens ist innerhalb einer Woche ein weiteres Gespräch anzukündigen und in diesem Zeitraum durchzuführen.

(3) Weiter sind der mobbenden Person die entsprechenden arbeitsrechtlichen Konsequenzen aufzuzeigen, falls die Mobbinghandlungen fortgesetzt werden.

(4) Werden die Mobbing-Handlungen innerhalb einer gesetzten Frist nicht beendet, ist die Personalabteilung für die Einleitung konkreter arbeitsrechtlicher Maßnahmen einzuschalten (z.B. Ermahnung, Abmahnung, Versetzung, Kündigung).

(5) Parallel zum Verfahren zur Unterlassung der Mobbinghandlungen sind der mobbenden Person aber auch konfliktklärende Maßnahmen anzukündigen (z.B: Supervision, Aufgabenumverteilung, Konflikt-Mediation, Schulung).

§ 6  Einberufung eines Runden Tisches

(1) Sind die Mobbinghandlungen nicht innerhalb kurzer Zeit zu beenden und kann der Konflikt nicht nachhaltig gelöst werden, ist von dem/der unter § 3 (3) zuständigen Vorgesetzten schnellstmöglich ein Runder Tisch einzuberufen.

(2) Die in § 2 (2) genannten Stellen können, soweit sie intern sind, können von sich aus die Einberufung verlangen, wenn nach ihrer Ansicht nach die Bedingungen von Absatz 1 erfüllt sind oder wenn der Mobbingfall übergeordnete Bedeutung hat.

(3) Aufgabe des Runden Tisches ist es:

· die Beachtung der vorliegenden Vereinbarung zu überwachen, 

· Maßnahmen zur Analyse des Mobbinggeschehens einzuleiten bzw. bei der Analyse mitzuwirken,

· Konflikt klärende Maßnahmen zu planen und 

· Maßnahmen zur Beseitigung Mobbing fördernder/ursächlicher struktureller Faktoren zu initiieren.

(4) Für die Einberufung, Terminvereinbarung und Leitung des Runden Tisches ist die/die unter § 3 (3) zuständige Vorgesetzte federführend.

(5) Am Runden Tisch sind folgende Personen zu beteiligen:

· Alle in das Geschehen involvierte Vorgesetzte und der/die nächsthöhere nicht beteiligte Vorgesetzte, soweit sie nicht selbst am Mobbinggeschehen unmittelbar beteiligt sind

· Vertretung von Personal-/Betriebsrat

· Vertretung der Personalabteilung

(6) Die gemobbte und die mobbende Person sind nicht Mitglieder des Runden Tisches, sollen aber zur Ursachenklärung gehört werden. 

(7) Bei Bedarf sind weitere interne oder externe Fachleute in den Runden Tisch zu berufen. 

(8) Über die Sitzungen des Rundes Tisches ist ein Ergebnisprotokoll zu führen und allen Mitgliedern zuzuleiten.

(9) Alle eingeleiteten Maßnahmen sind innerhalb einer angemessenen Frist zu überprüfen. 

(10) Die Vertraulichkeit ist zu wahren, die am Konflikt Beteiligten sind jedoch über den Stand der Dinge, soweit es sie betrifft, schriftlich zu informieren.

(11) Der Runde Tisch hat nach Abschluss des Verfahrens auch die Auswirkungen des Geschehens auf die Mobbingprävention zu überprüfen und deren Umsetzung zu überwachen.

§ 7  Ursachenklärung

(1) Vor der Einleitung von Maßnahmen ist eine umfassende Klärung der Zusammenhänge um das Mobbing-Geschehen selbst, aber auch eine Klärung der fördernden oder ursächlichen Bedingungen des Mobbing-Geschehens vorzunehmen.

(2) Hierbei sind nicht nur die am Konflikt beteiligten Personen (Personebene), sondern auch die strukturelle Ebene (z.B. Kommunikations- und Aufgabenstruktur, die Verantwortlichkeiten für Arbeitsvorgänge in der Abteilung, etc.) mit zu berücksichtigen.

§ 8  Konfliktklärende Maßnahmen

(1) Den unmittelbar am Mobbinggeschehen beteiligten Personen sind so schnell wie möglich konfliktklärende Maßnahmen anzubieten.

(2) Ist die Handlungsfähigkeit bzw. die Autonomie der gemobbten Person aufgrund des Mobbinggeschehens in Frage gestellt, sind konfliktklärende Maßnahmen vorerst zurück zu stellen.

(3) Als geeignete konfliktklärende Maßnahmen sind Konfliktgespräche, aber auch Supervision  oder Mediation zu bedenken. 

(4) Soweit erforderlich sind in diese Maßnahmen interne oder externe Fachleute einzubeziehen. Die Finanzierung geschieht über den Arbeitgeber.

§ 9  Beseitigung der Mobbing fördernden/ursächlichen Faktoren

(1) Die den Konflikt fördernden/ursächlichen Konflikt-Faktoren (strukturelle Maßnahmen), so wie sie in Rahmen des § 6 (11) analysiert wurden, sind zu beheben.

(2) Als geeignete Maßnahmen sind auch Team- und Leitungssupervision zu berücksichtigen. 

(3) Für diese Maßnahmen sind bei Bedarf interne oder externe Fachkräfte zu beauftragen. Die Finanzierung geschieht über den Arbeitgeber.

(4) Strukturelle Maßnahmen werden auch dann eingeleitet, wenn ein Runder Tisch nicht einberufen wird.

§ 10  Prävention

(1) Jedes Mobbinggeschehen wird auf seine Konsequenzen für die Mobbingprävention hin überprüft.

(2) Die Überprüfung geschieht auch dann, wenn ein Runder Tisch gem. § 6 (1) nicht einberufen wurde.

(3) Zur Planung und Umsetzung notwendiger Präventionsmaßnahmen sind die strukturell zuständigen Stellen zu beteiligen bzw. einzuschalten. Entsprechendes ist von der Gesamtleitung zu veranlassen.

(4) Nach Abschluss dieser Mobbingvereinbarung ist in einem Gremium, bei dem auch die MAV zu beteiligen ist, ein erstes Präventionskonzept zu erarbeiten und umzusetzen.

§ 11  Fortbildung

(1) Schulung zum Thema Mobbing sind Bestandteil des Konzeptes zur Schulung von Führungskräften. Die Schulungen vermitteln das Wissen und die Fähigkeit, 

· die Arbeitsbedingungen in der eigenen Abteilung so zu gestalten, dass Mobbing vermieden werden kann (primäre Prävention),

· entstehende Konflikte oder Mobbinggeschehen frühzeitig wahrzunehmen (sekundäre Prävention),

· im Umgang mit Mobbingsituationen alle - im Sinne dieser Mobbingvereinbarung - anstehenden Aufgaben erfüllen zu können (tertiäre Prävention).

(2) Führungskräfte, in deren Bereichen Mobbing-Fälle aufgetreten sind, werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Teilnahme verpflichtet.

(3) Mobbingschulungen sind im Sinne des § 16 Abs. 1 MAVO bzw des § 37 Abs. 6 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) erforderliche und geeignete Schulungen. Die Kosten trägt gem. § 40 Abs. 1 BetrVG und § 37 Abs. 6 BetrVG der Arbeitgeber.

[Achtung Absatz 3 muss den Erfordernissen entsprechend angeglichen werden]


(4) Die in § 2 (2) genannten Anlaufstellen haben, soweit sie interne Stellen sind, einen Anspruch auf Schulung zum Thema Mobbing. Die Kosten hierfür trägt der Arbeitgeber.

§ 12  Information

(1) Die MitarbeiterInnen sind im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung vom Abschluss und Inhalt der vorliegenden Vereinbarung zu informieren.

(2) In der Informationsveranstaltung ist besonderer Wert auf die Präventionsmöglichkeiten des/der Einzelnen bzw. der Abteilung in den einzelnen Präventionsstufen zu legen.

§ 13  Weiterführende Bestimmungen

Die Anlagen sind Bestandteil dieser Mobbingvereinbarung.

§ 14  Geltungsbereich, Fortschreibung, Inkrafttreten

(1) Die vorliegende Mobbingvereinbarung gilt für den Bereich ............

(2) Die Effektivität und Anwendbarkeit der Mobbingvereinbarung wird regelmäßig überprüft, die Ergebnisse der Überprüfung führen zu einer Fortschreibung der Vereinbarung.

(3) Die Mobbingvereinbarung tritt am .......... in Kraft.

Datum
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Definition Mobbing

„Mobbing ist ein Geschehensprozess in der Arbeitswelt, in dem destruktive Handlungen unterschiedlicher Art wiederholt und über einen längeren Zeitraum gegen Einzelne vorgenommen werden, welche von den Betroffenen als eine Beeinträchtigung und Verletzung ihrer Person empfunden werden und dessen ungebremster Verlauf für die Betroffenen grundsätzlich dazu führt, dass ihre psychische Befindlichkeit und Gesundheit zunehmend beeinträchtigt werden, ihre Isolation und Ausgrenzung am Arbeitsplatz zunehmen, dagegen die Chancen auf eine zufrieden stellende Lösung schwinden und der regelmäßig im Verlust ihres bisherigen beruflichen Wirkbereichs endet.“ 

(vgl. WOLLMERATH/ESSER: Mobbing, 20056 , S. 22)

Grundverständnis von Mobbing

1. Mobbing tritt in Erscheinung als ein Geschehen zwischen der/den mobbenden Person/en auf der einen Seite und der gemobbten Person auf der anderen Seite. Bei näherem Hinsehen werden auf einer der beiden Seiten oder auf beiden Seiten „Fehlverhalten“ im Sinne einer plausiblen Ursachenklärung für das Mobbinggeschehen erkennbar. 


2. Es besteht jedoch Einigkeit, dass eine ausschließlich auf Individuen gerichtete Betrachtung für eine adäquate Beurteilung der Ursachen und Zusammenhänge nicht ausreichend ist.


3. Für eine umfassende Analyse des Geschehens sind immer folgende Ebenen und Faktoren zu begutachten:

· Verhalten aller beteiligten Personen (Person-Ebene)

· Kommunikationen zwischen den Konfliktparteien

· Strukturelle Aspekte der Abteilung (Abteilungsebene)

Hierzu zählen insbesondere: Aufgabenverteilung und Kommunikationsstruktur, formelle und informelle Zuständigkeiten, Belastung der Abteilung und einzelner Personen

· Leitungsverhalten

· Strukturelle Aspekte der Einrichtung/Institution (Institutionsebene)

4. Weiter besteht Einigkeit, dass Mobbing sich zwar als ein Geschehen zwischen einzelnen zeigt, in aller Regel aber (auch) Ausfluss von strukturellen Bedingungen ist. In wieweit dies zutrifft, gilt es immer zu prüfen.

5. Dieser auf das gesamte System bezogene Ansatz (Person, Kommunikation, Institution) macht sich sowohl in der Analyse des Geschehens, als auch in der Planung und Umsetzung der Interventionen und der Prävention bemerkbar.

6. Gemobbte Personen zeigen häufig aufgrund der starken und u.U. schon länger anhaltenden teils traumatischen Erfahrungen für Außenstehende ein unverstehbares Verhalten. Dies liegt begründet in der wiederkehrenden Erfahrung von existenzieller Infragestellung und Machtlosigkeit. Ohne eine ausreichende Wiedergewinnung von Autonomie und Selbstwert können konfliktregulierende Maßnahmen schwer von der gemobbten Person angenommen werden. Der Arbeitgeber stellt deshalb zu dieser Wiedererlangung die ihm zu Gebote stehenden Hilfen vor der Einleitung von Maßnahmen zur Verfügung.

Die Möglichkeit für die gemobbte Person, sich einen persönlichen Berater zu wählen, wird als Teil dieser Hilfen verstanden.

Mobbinghandlungen

Als Mobbinghandlungen sind u.a. in Betracht zu ziehen:

(vgl. WOLLMERATH/ESSER: Mobbing, 20056, S.25 ff)

1.
Angriffe gegen die Arbeitsleistung und das Leistungsvermögen

· Sabotage: Beschädigung, Diebstahl, Manipulation von Arbeitsmitteln

· »Unterschlagung« von Arbeitsergebnissen (z.B.: Unterlagen, Dateien sind »weg«)

· Manipulation von Arbeitsergebnissen (z.B.: gezielt Fehler einfügen)

· Erzeugen von Störungen (z.B.: unsinnige Telefonate, Unterbrechungen)

· Vorenthalten und/oder Fälschen von arbeitsrelevanten Informationen

· Gezielte Unterdrückung von Informationen über Besprechungen, 
(End-)Termine
· Anordnung von sinnlosen Tätigkeiten (z.B.: ausgemusterte Ordner sortieren)

· Anordnung, keine Tätigkeit während der Arbeitszeit auszuüben

· Anordnung von systematisch überfordernden Tätigkeiten

· Gezielte und dauerhafte Zuweisung von Arbeiten, die der Betroffene nicht mag oder die ihm nicht »liegen«

· Zuweisung von objektiv zu viel Arbeit (»Zuschütten«)

· Willkürlich auf liegengebliebener Arbeit (z.B.: wegen Urlaub, Betriebsratstätigkeit) sitzen lassen

· Ungünstige Lage des Arbeitsplatzes (z.B.: laut, Störungen, ungeschützt, exponiert)

· Anordnung von systematisch unterfordernden Tätigkeiten

· Anordnungen so gestalten, dass unvermeidlich Fehler gemacht werden

· Manipulierte Arbeitszuweisung (z.B.: nur unbeliebteste, schlechteste, schmutzigste)

· Kappen üblicher Informationskanäle (z.B.: kein Telefon, kein Fax, keine E-Mail)

· Blockade von gemeinsamer Tätigkeit (»Mit dem nicht! «)
· Verweigerung von Hilfe, Unterstützung, Rat (obwohl es möglich wäre)

· Überraschendes Zurückziehen von verbindlich zugesagter Unterstützung

· Geistiger Diebstahl, Aneignung von Arbeitsergebnissen

· Beschneidung der Zuständigkeit (z.B.: fachlich unberechtigt, willkürlich)

· Dienst nach Vorschrift (z.B.: gezieltes Nicht-Mitdenken, gezielte Unflexibilität)

· Entscheidungen oder Kompetenzen werden permanent angezweifelt

· Anweisungen werden (offen oder verdeckt) nicht ausgeführt oder sabotiert

· Anweisungen werden wortwörtlich ausgeführt (offensichtliche Fehler einbezogen)

· Willkürlich erzeugter Zeitdruck

· Überraschungsangriffe (z.B.: plötzliche Änderungen der Arbeitsaufträge, Termine)

2. 
Angriffe gegen den Bestand des Beschäftigungsverhältnisses

· Behaupten von Fehlverhalten (z.B.: Urlaubsantrag »verschwindet«)

· Fehler und negative Vorfälle werden Betroffenem in die Schuhe geschoben

· Willkürliche Abmahnung(en), Umsetzung(en), Kündigung(en) oder der Versuch dazu (d. h. die Gründe werden »an den Haaren« herbeigezogen)

· Manipulation der Arbeitszeiterfassung

· Strafbare Handlungen werden unterstellt (z.B.: Diebesgut wird untergeschoben)

· Berufliche Qualifikation wird ständig in Frage gestellt

· Willkürliches Zurückhalten von Entgelt (z.B.: Urlaubsgeld, Spesen)

· Absichtlich schlechte berufliche Beurteilung; Behauptung von Schlechtleistungen

· Betrieblich übliche Beförderungen, angestrebte Position werden blockiert

· Fort- und Weiterbildungsvorhaben werden gezielt behindert

3. 
Destruktive Kritik

· Demütigende, unsachliche, überzogene, gnadenlose Kritik

· Aufbauschen einzelner Vorfälle oder Fehler (»Maus zum Elefanten machen«)

· Generalisierung von Fehlern; pauschale Kritik (z.B.: »Sie machen alles falsch! « )

· Kritik von Fehlern, die durch Anweisungen des Mobbers provoziert wurden

· Ständige (harsche) Kritik oder Entmutigung

· Unterdrückung von Verbesserungsvorschlägen und -bemühungen

· Ausbremsen der Motivation (z.B.: »Das schaffen Sie nie! «)

· Dauerkontrolle mit dem Ziel der Zermürbung

4.
Angriffe gegen die soziale Integration am Arbeitsplatz

· Räumliche Isolation (z.B.: abgelegener Arbeitsplatz)

· Unterdrückung von Meinungsäußerungen (z.B.: »Mund verbieten«)

· Gespräche hinter dem Rücken (z.B.: Tuscheln, Tratschen)

· Anspielungen, zweideutige Bemerkungen

· Engagement des/der Betroffenen wird als getarnter Egoismus diffamiert

· Mögliche Bündnispartner, Freunde des Betroffenen werden eingeschüchtert

· Mögliche Bündnispartner, Freunde des Betroffenen werden versetzt

· Ausschließen aus der Alltagskommunikation (»Wie Luft behandeln«)

· Ausschließen aus informellen/geselligen Treffen (»Tür-Zu-Methode«)

· Ausschließen aus üblichen gegenseitigen Freundlichkeiten im Kollegenkreis

· (z.B.: Brötchen oder Süßigkeiten mitbringen, Kaffee kochen, Blumen gießen)

· Demonstratives Schweigen im Beisein des Betroffenen

· Ignorieren von Fragen, Gesprächswünschen, Hilfeersuchen, Kooperationsangeboten

· Demonstrativ aus dem Weg gehen, nicht an einem Tisch sitzen, nicht in einem Raum

· aufhalten

5.
Angriffe gegen das soziale Ansehen im Beruf

· Gezielte Verleumdung, Rufmord in der betrieblichen Öffentlichkeit

· Gerüchte verbreiten oder gezielt weiterleiten

· dem Betroffenen wider besseren Wissens Böswilligkeit/Fahrlässigkeit unterstellen

· Provokation, um die emotionale Reaktion des Mobbingbetroffenen „auszuschlachten“

· Beleidigung und Demütigung im Beisein Dritter

· Verraten von persönlichen Informationen (»Geheimnisse« an Dritte)

· lächerlich machen (z.B.: verbal, mit Mimik, mit Gestik, durch Karikatur)

· In der betrieblichen Öffentlichkeit unglaubwürdig machen, blamieren, bloßstellen

· Gezielte negative Sonderbehandlung des Mobbingbetroffenen (andere nicht)

· Demonstrative scheinbar positive Sonderbehandlung (z.B.: »Tot-Loben«)

· Psychische Erkrankung wird unterstellt

· Beschwerden durch Dritte werden erfunden (gefälschte Briefe, Anrufe, E-Mails)

· (Fingierte) Schreiben des oder an den Betroffenen werden öffentlich gemacht

6.
Angriffe gegen das Selbstwertgefühl

· Demütigung, Erniedrigung, Blamage, Häme, Abwertung (verbal, nonverbal)

· Unterdrückung durch verbale Dominanz (z B. Anschreien)

· Ruppige Redeweise mit dem Betroffenen

· Menschliche Qualifikation (»Charakter«) wird bestritten

· Unterstellung böser Absichten, Dummheit, Unehrenhaftigkeit

· Verunsicherung, Kränkung, Beleidigung, Schmähung

· Gezieltes Attackieren und Ausnutzen von persönlichen Unsicherheiten

· Persönliche Schwächen werden publik gemacht

· Aufbauschen von Fehlern und Unzulänglichkeiten (»Herumreiten«)

· Gezielte Ungleichbehandlung (z.B.: negative Sonderrolle, Ungerechtigkeiten)

· Übertriebene Kontrolle, berufliche Entmündigung

7.
Angst, Schreck und Ekel erzeugen

· Angst und Schrecken erzeugen (z.B.: Einsperren des Betroffenen, Spinnen in den Schreibtisch legen, tote Tiere im Büro ablegen, elektrischen Kurzschluss herbeiführen)

· Ekel erzeugen (z.B.: Stinkbomben, verdorbene Lebensmittel im Büro verstecken)

· Einschüchtern, Bedrohen, Nötigen (z.B.: Drohen mit dem Arbeitsplatzverlust, Körperliche Gewaltandrohung)

· Anordnung, zum Arzt zu gehen, um die psychische Gesundheit prüfen zu lassen

8.
Angriffe gegen die Privatsphäre

· (Nächtlicher) Telefonterror

· Ständige Anrufe oder Besuche zur Kontrolle

· Bedrängende Aufforderungen, aus dem Urlaub und/oder aus der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit zurück zu kommen

· Schlechtmachen des Betroffenen bei Familienangehörigen, Freunden etc.

· Familienangehörige ängstigen, angreifen, belästigen

· Sachbeschädigung an privaten oder beruflich genutzten Gegenständen, Kleidung etc.

· Gezielte Zuweisung schlechter Urlaubstermine

· Kurzfristige Zurücknahme zugesagten Urlaubs oder Freizeitausgleichs

· Unterschlagung von Anträgen (z.B.: wegen Urlaub, Bildung)

· Ständiges Abwerten privater Vorlieben, Interessen und Tätigkeiten

· Ständiges Abwerten religiöser, politischer, weltanschaulicher Oberzeugungen

9.
Angriffe gegen die Gesundheit und körperliche Unversehrtheit

· Offene körperliche Übergriffe, Gewaltanwendung

· Als Zufall oder Missgeschick getarnte Verletzungen beifügen

· Gezielte Anordnung von gesundheitsschädlichen Tätigkeiten

· Sabotage von Sicherheitsmaßnahmen; Verschwinden lassen von Schutzmitteln

· Sexuelle Belästigung, Anzüglichkeiten

· Heimliche Verabreichung von Medikamenten und/oder Suchtmitteln (z.B.: Alkohol bei einem abstinenten Alkoholiker)

· Ungenießbarmachung oder Verunreinigung von Lebensmitteln

· Herbeiführen von gesundheitlichen Beeinträchtigungen (z.B.: Zugluft, Kälte, Hitze, Lautstärke, Vibration, Tabakqualm, Sprays)

· Ausnutzen von gesundheitlichen Handikaps und Krankheiten gegen Betroffene

· Betroffenen zum Suizid auffordern

10.
Versagen von Hilfe

· Ignorieren von Mobbingsituationen (z.B.: Wegschauen, Weggehen)

· Verharmlosen, Lächerlichmachen von Beschwerden

· Vorwürfe, Schuldzuweisung gegenüber dem Betroffenen

· Dulden von Mobbingvorgängen

· Unterlassene Hilfeleistung

Einzelne Handlungen und Handlungen ohne eine aggressive Zielrichtung stellen für sich genommen noch kein Mobbing dar. Erst die Summe der Handlungen, ihre Qualität und der als Prozess zu beurteilende Gesamt-Charakter der Handlungen und seine Zielrichtung machen den Mobbingvorwurf aus.

Präventionsmöglichkeiten bei Mobbing

	Prävention

Ebene
	Impfung

(Primäre Prävention)
	Früherkennung

(sekundäre Prävention)
	Verhütung der Eskalation

(tertiäre Prävention)

	Institution
	· Personalentwicklung

· Mobbing-Infos für alle Beschäftigte

· Mobbingschulungen für Führungskräfte

· MAV-Schulungen

· Mobbingbeauftragten

· Mobbingvereinbarung, Supervisions- Fortbildungsordnung

· Regelmäßige Aussprache zw. Institutionsleitung und MAV zum Thema Mobbing

· Entwicklung einer Streitkultur/ Beschwerdesystem


	· Mobbingsprechstunde

· Mobbingumfrage

· Zufriedenheitsumfrage

· AK-Mobbing

· Aushänge/Broschüren zum Thema Mobbing

· Mobbingbriefkasten/Kummerkasten


	· Konsequente Anwendung der Mobbing-Vereinbarung

	Abteilung
	· Leiterschulungen, Leitungscoaching

· Supervision Teamentwicklung

· Regelmäßige Abteilungsbesprechungen
	· Analyse des Krankenstandes

· Analyse der Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kommunikationswege

· Regelmäßige Mitarbeitergespräche
	· Analyse der Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kommunikationswege

· Analyse des individuellen Verhaltens

· Team-Supervision

· Leitungs-Coaching



	Person
	· Patenschaften für Neue

· eigenes Verhalten in Bezug auf den Umgang mit Kollegen/Innen beobachten 


	
	· konfliktreguliuerende Maßnahmen

· Mediation/Supervision, externe Beratung




Auftreten eines Mobbingfalles





Beendigung des


Verfahrens





Überprüfung der Prävention (§10)





Erstgespräche durch Vorgesetzten (§ 4)





Verhinderung weiterer


Mobbinghandlungen (§ 5)





Einberufung eines 


Rundes Tisches (§ 6)





Erfolg?





Strukturelle Maßnahmen (§ 9)








Ursachenklärung (§ 7)


Maßnahmenplanung





Optimierung 





Personalrechtliche Maßnahmen





Konfliktklärung (§ 8)








Anlagen:





Auswahl eines persönlichen Beraters (§ 2 Abs.4)





Beratung des Betroffenen bei den Stellen nach § 2 Abs.2





nein





Erfolg?








nein





ja








